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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Neubau Rettungswache an der Jenaer Straße" 
der Stadt Apolda 

Sehr geehrte Frau Kahlenberg, 

mit Schreiben vom 21.09.2022 bitten Sie das Landratsamt Weimarer Land im Bebauungsplanverfahren zu 

o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan um eine Stellungnahme. 

Die berührten Fachämter [Umweltamt und Amt für Brand- und Katastrophenschutz] worden im Verfahren 

beteiligt und die Stellungnahmen werden zu einer kreislich gebündelten Stellungnahme zusammengefasst. 

Untere Ba ua ufsichtsbehörd e, [ post. bauamt@wl.th ueri ngen.de] 

Die Planunterlagen sind gemeinsam in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Vorhaben

trägern, dem Stadtplanungsamt, Planungsbüro, der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren 

Bauaufsichtsbehörde/ Regionalplanung und Kreisentwicklung erstellt worden. 

Durch den Vorhabenträger Kreis Weimarer Land sind Standortvarianten untersucht worden, welche 

aufgrund städtebaulicher Gründe und der Nichtverfügbarkeit der Grundstücke wieder verworfen werden 

mussten. 

Im Entwurf des Flächennutzungsplans mit Stand Juni/2022 der Stadt Apolda wurden die Flächen als 

Sondergebiet „Klinik" ausgewiesen. 

Umweltamt, (post. u mwelta mt@wl.th ueri ngen.del 

Untere Wasserbehörde 

Der Vorhabenstandort liegt außerhalb von wasserwirtschaftlichen Schutzgebieten. 

Die neue Rettungswache ist wie vorgesehen über die öffentlichen Abwasseranlagen des AZV Apolda zu 

entwässern [Schmutzwasser]. 
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Gemäß §55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder über eine Kanal isation ohn e 

Vermischung mit Schmutzwasser 1n ein Gewässer eingeleitet werden, sofe rn dem wede r wasserrechtliche, 

noch sonst ige öffentlich rechtliche Vorschriften noch wasserwirtscha ftl iche Belange entgegenstehen. 

Auf befest igten Flächen anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Niedersch lagswasser ist gemäß § 47 
Abs. 7 Thüringer Wassergesetz [ThürWGl im Grundsatz von demjenigen bei dem es anfällt, zu beseitigen. 

Der kommunalrechtliche Anschluss- und Benutzungszwang bleibt jedoch unberührt . 

Bei der Planung und Bemessung von Anlagen zur Regenwasserableitung sollten demzufo lge vorrangig alle 

Möglichkeiten der dezent ralen N1eder schlagswasserbew1rtschaftung genutzt werde n, um die Einleitung 1n 

die öffentlichen Abwasseranlagen zu reduzieren. 

Vorzugsvariante sollte die Verwertung/Beseitigung durch Bra uchwassernutzung über Retentionszisterne n 

oder Vers1ckerung erfolgen. 

In der Begründung zur Planung wird ausgeführt, dass entsprechend der mit der unteren Wasserbehörde 

erfolgten Vorabstimmungen entsprechende Maßnahmen wie Dachbegrünung und Rase nmulden 

vorgesehen sind. 

Die detaillier te Ersch ließungsp lanung folgt noch Fü r die gez ielte Versickerung über Vers ickerungs

anlagen bzw. die Einleitung in ein Oberflächengewässer [hier: Graben zum Apfelbach] ist eine 

wasserrechtliche Erlaubni s gemäß §8 WHG erforderlich. 

Die Details zur Abwasserbeseitigung sind im weiteren Planungsverlauf mit dem Zweckverband und der 

unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

Untere N atu rschu tzbe hörde. (post. umweltamt@wl. thuering en. de] 

Das Bauvorhaben berühr t keine nach Natu rschutzrecht ausgewiesenen Schutzgebiete oder SchutzobJ ekte. 

Besonders geschützte Biotope nach § 30 Bundesnatu rschutzgesetz [BNatSchG] i.V.m . § 15 Thüring er 

Natursch utzgesetz [ThürNatG) sind am Vo rhabenstandort nicht nachgewiesen . 

Die Prüfung des Vorhabens erfolgte im Wesentlichen auf der Grund lage des vorliegenden Umweltberichtes 

[Kap . 12 der Begründun g]. Den darin get roffenen allgem einen Au ssagen zu den Schutzgütern des 

Naturschutzes, zu deren B ewe rtu n g und Betroffenheit durch das Vo rhaben w ird zugestim mt. 

Naturschutzrechtliche Konfl ikte ergeben sich durch Inanspruchnahme von Vegetat ionsfläche und aufg rund 

der Überlagerung mil einer feslgeselzlen Kompensa li on srläche aus dem VB P RKK [1 . Änderung, 201 31. 
Insbesondere hierzu fanden Vorgespräche zwisc hen Vertretern des Kreises Weimarer Land, dem 

beauftr agten Planungsbüro und dem Vorhabent räger statt . Au f Grund der vo rgelegten Bilanzieru ng und den 

geplanten Kompensationsmaßnahmen konnten die Konflikte ausgeräumt werden. 

Die Einbeziehung bereits r ea l1s1ert er Gehölzpflanzungen w estl ich des RKK 1n die Bilanzieru ngen w ird 

anerkannt . 

Die Kompensationsmaßnahmen A 1 und A 2 s ind entsprech end der Maßnahmenblätter fach -und term in

gerecht umzusetzen und de r Unter en Natu rschutzbehörde zur Abnahme anzuzeigen . 
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Dem Vorhaben wird aus Sicht der Fachbehörde unte r nachfolgenden Festlegu ngen zugestimmt: 

1 Die Abfallentsorgung des geplanten Grundstückes zur Bebauung erfolgt nach den Grundsätzen der 

Abfall- und Gebührensatzung des La ndkreises sowi e den gesetzlichen Regelungen des Bundes/Landes. Mit 

Beginn der Nutzung ist das Grundstück an die öffentl iche Abfallentso rgung bei den Kreiswerken Weimarer 

Land [KWL, Tel. 03644 - 540 675. 540 677. 540 678 und 540 680] anzuschließen. 

2. Den Boden- und Abfallrechtlichen Ausführungen in den vo rhabenbezogenen Bebauungsplan „Neubau 

der Rettungswache an der Jenaer Straße" vom August 2022 , sowie dem „Geotechn1sche Gutachten" vom 

22.11.2012 sind Fo lge zu leisten. 

3. Bezügl ich ablallrechtlicher - bzw . bodenschutzrechtli cher· Belange ist im Zuge geplanter Baumaß

nahmen die Untere Abfall- /Bodenschutzbehörde hinzuzuziehen. 

4. Bei Fragen bzgl. Entsorgungswege anfallender Abfälle bzw. bodenschutzrechtli cher Belange ist die 
Untere Abfall-/Bodenschutzbehörde unter 03644 - 540 696 (Herr Unruh-Harder] bzw 03644 - 540 193 (Herr 

Markscheffel] erreichbar . 

Unlere I mmissionsschulzbehörde, [ posl. umwellam llclwl. lhueringen.del 

Hinweis während der Bauzeit: 

Während der Bauarbeiten zum geplanten Vorhaben sind zum Schutz der Nachbarschaft vor Lä rm 

beläst igungen die Immissionsrichtwerte gern. Nr. 3.1.1 AW Baulärm -Geräuschemissionen einzuhalten. In 
der Zeit von 20 Uhr - 07 Uhr gilt die Nachtzeit . 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz, [post.bks@wl.thueringen.de1 

Aus der Sicht des Brandschutzes sind fü r die Planung nach dem Jetz igen Kenntni sstand nachfolgende 

Maßnahmen erforderli ch: 

1. Auf Grundlage des § 14 ThürBO und der Techni schen Regel Arbeitsblatt W405, Stand 2008 1st ei ne 

Löschwassermenge in Höhe von mind 48m 3/ h über einen Zeit raum von 2h in einem Umkreis von 300m um 

das Objekt aus genormten Löschwasserentnahmestellen berei tzustellen. Unüberwindbare Hindern isse (w ie 

Gehölz, Einfriedungen, Mauern, Privatgeländ e] sind dabei zu berücksichtigen. 

www.weimarerland.de 
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2. Die Darlegungen auf Seite 16 der Begründung unter Punkt „Löschwasser" sind hinsichtlich der unte r 

oben aufgeführter Löschwassermenge zu korrigieren. 

Die Entnahm e des Löschwasser s kann nur aus dem öffentlichen Trin kwassernetz erfolg en od er 1st von 

den Vorhabenträgern eigenverantwortlich durch andere Maßnahmen in weitere n nachfolgenden Verfah ren 

nachzuweisen. 

Bestehende Hydranten auf der Ri ngleitung des benachbarten Robert-Koch-Krankenhauses dürfen nicht 

genutzt werden. 

Der nächste Hydrant befind et s ich nach unserer Kenntnis 1n etwa 100m Entfernung an der Jenaer Straße. 

Finanzverwaltung, SG Liegenschaften, [post.finanzverwaltung@wl.thueringen.de] 

Die Flurstücke 21 30/23 und 2130/19 in der Flur 15 der Gemarkung Apolda befinden sich im Eigentum des 

Kreises Weimarer La nd. Im Grundbuch s ind keine Di enstbarkeiten für Dritte eingetrage n. 

Mit fr eundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez.: Sokoll am 07. 10.2022 

Sokoll 

Amtsleiter 
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